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Stadt Wanzleben
Markt �-�
39�64 Wanzleben
Bürgermeisterin - Frau Hort
Tel.-Nr.:  ISDN:  447-0
Fax: 447-77
unter der Vorwahl  039�09 

Gemeinde Hohendodeleben
Matthissonstraße �3
39�67 Hohendodeleben
Bürgermeister - Herr Bach
Tel.-Nr.: Gemeinde 039�04/64�90
Sprechtag: donnerstags �6:30 - �8:00 Uhr

Gemeinde Bottmersdorf
Die Sprechstunden des Bürgermeisters der Gemeinde
Bottmersdorf  Herr  H.-D. Sill  finden im �4-tägigen Wechsel
dienstags um �7:00 - �8:00 Uhr
-  in Bottmersdorf in den Räumen der FFw
 Walter-Rathenau-Straße �
-  in Klein Germersleben im Gemeindezentrum
 Dorfstraße �a statt.

Gemeinde Domersleben
Gartenstraße 4
39�64 Domersleben
Bürgermeister - Herr Meyer
Tel.-Nr.: Gemeinde  039�09/3��4
Sprechtag: freitags �6:00 - �8:00 Uhr

Gemeinde Klein Rodensleben
Am Teich 5
39�67 Kl. Rodensleben
Bürgermeister - Herr Hoße
Tel.-Nr.: Gemeinde  039�04/543�
Sprechtag: donnerstags von �8:00 - �9:30 Uhr

Gemeinde Groß Rodensleben
NEU!!! Bauernstraße �8
39�67 Groß Rodensleben
Bürgermeister - Herr Huhn
NEU!!! Tel.-Nr.: Gemeinde  039�93/57538
Sprechtag: montags von �6:00 - �8:00 Uhr

Wir möchten alle Internetfreunde darauf hinweisen, dass sich
neben der Stadt Wanzleben jetzt auch die Verwaltungsgemein-
schaft „Börde“ Wanzleben im Internet präsentiert.
Unter http://www.wanzleben.de
bzw. http://www.vgemboerde.de können Einwohner und Gä-
ste Informationen über Historisches, Wissenswertes, Amtli-
ches und Aktuelles über die Stadt Wanzleben bzw. über die 
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ 
Wanzleben abrufen.

Sprechzeiten der Verwaltung der Verwaltungs-
gemeinschaft „Börde“ Wanzleben
Montag geschlossen
Dienstag  9:00 - ��:00 Uhr
 und �3:30 - �8:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9:00 - ��:00 Uhr
 und �3:30 - �5:00 Uhr
Freitag  9:00 - ��:00 Uhr
Verwaltungsleiterin - Frau Hort

Sprechstunde der Schiedsstelle
Jeden �. Donnerstag im Monat von �5:30 - �7:00 Uhr

im Haus I, Rathauskeller, Markt �-�

Stadt Seehausen
Friedensplatz ��
39365 Seehausen
Bürgermeister – Herr Jockisch
Funk-Tele. 0� 77 / 6 66 8� 3�
Sprechtag: dienstags von �6:30 – �8:00 Uhr

Gemeinde Dreileben
Bördestr. �7
39365 Dreileben
Bürgermeister – Herr Herbst
Tel.  Fax. – Nr.: 039�93 / 5459
Sprechtag: mittwochs von �6:30 – �8:00 Uhr

Gemeinde Eggenstedt
Hauptstr. 3�
39365 Eggenstedt
Bürgermeister – Herr Hotopp
Tel. – Nr.: 039407 / 93878
Sprechtag: montags von �8:00 – �9:30 Uhr

Gemeinde Klein Wanzleben
Alte Hauptstr. 39
39�64 Klein Wanzleben
Bürgermeister – Herr Flügel
Tel. – Nr. 039�09 / 50�89
Fax. – Nr. 039�09 / 6990�6
Sprechtag: montags und mittwochs von �6:00 – �8:00 Uhr

Gemeinde Klein Wanzleben OT Remkersleben
Hauptstr. �7
39�64 Remkersleben
Ortsbürgermeister – Herr Becker
Tel. – Nr. 039407 / 4�� und 5660
Sprechtag: freitags von �7:30 – �9:00 Uhr

Anmerkung der Redaktion!

Aufgrund der zunehmenden Zahl der Beiträge im nichtamtlichen Teil des Amtsblattes möch-
ten wir alle Vereine und Institutionen bitten, uns die zu veröffentlichenden Artikel bzw. 
Bekanntmachungen, in digitaler Form (Diskette) oder als e-mail info@wanzleben.de zur 
Verfügung zu stellen. Beiträge in anderer Form können ab sofort nicht mehr berücksichtigt 
werden.



3

Inhalt

Amtlicher Teil:

0�. Mitteilung Amt Finanzen zu Kataster-online 4

0�. Wichtige Mitteilung der Stadtkasse zu Steuerzahlungen 4

03. Mitteilung Amt Finanzen zu Hundesteuersätzen Klein Rodensleben 4

04. Bekanntmachung Auslegungsbeschluss B-Plan „Neubesiedlung ehemaliges Industrieareal der Zuckerfabrik“ 4 - 5

05. Auslegung Aufhebung B-Plan Ortsmitte Klein Wanzleben 5

06. Bekanntmachung der Jahresrechnung und Entlastung des Bürgermeisters Domersleben �006 5

07. Hauptsatzung der Gemeinde Domersleben 5 - 7

08. Haushaltssatzung �008 der Gemeinde Klein Rodensleben 8

09. �. Nachtragshaushaltssatzung �008 der Stadt Wanzleben 9 - �0

�0. Haushaltssatzung �008 der Stadt Seehausen �0 - ��

��. Haushaltssatzung �008 der Gemeinde Groß Rodensleben ��

��. Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtung „Frechdachs“ in  Trägerschaft der Gemeinde Dreileben 

 und über die Erhebung von  Gebühren als Elternbeitrag  �� - �4

�3. Bekanntmachung Bodenordnungsverfahren Sülldorf �5

Nichtamtlicher Teil:

0�. Historisches �7

0�. Kultur, Sport –und Vereinsinformationen �5, �8 - �3

03. Gratulationen �4 - �5

Anmerkung der Redaktion
Aufgrund von Anfragen von Vereinen und Institutionen 
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Termine der Redaktion vorliegen müssen.
Fällt der 29. auf ein Wochenende, bitten wir,
uns an dem davorliegenden Freitag alle
Veröffentlichungen zuzuleiten.
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Amtlicher Teil
Neuer Bürgerservice  der Verwaltungsgemein-
schaft „Börde“  Wanzleben

Mit dem Verfahren „Liegenschaftskataster-online“ stellt das 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
einen neuen Service bereit. Über das Internet können aktuelle 
Daten aus dem Liegenschaftskataster, welches Liegenschafts-
buch und –karte umfasst, abgerufen werden. Die Verwaltungs-
gemeinschaft „Börde“ Wanzleben hat sich bereit erklärt, dieses 
Verfahren einzusetzen. 
Amtliche Auszüge aus Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskar-
te können ab sofort bei der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ 
Wanzleben beantragt und ausgedruckt werden. Das Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation erzeugt den Auszug als 
registerführende Stelle. Das Internet wird als Transportmedium 
genutzt, um die Auszüge vor Ort bereitzustellen.
Der Service wird während der üblichen Sprechzeiten ab 
03.06.�008 im Rathaus der Stadt Wanzleben und gleichzeitigem 
Sitz der Verwaltungsgemeinschaft , Markt �/ � in Wanzleben, im 
Amt Finanzen /Liegenschaften, Zimmer 30�, angeboten. 
Voraussetzung für die Nutzung ist, dass der/die Antragsteller 
/-in ein berechtigtes Interesse an der Ausfertigung der amtlichen 
Auszüge nachweisen und sich mittels Personalausweis oder 
Reisepass ausweisen kann. 
Auf der Basis der online an das Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation übermittelten Daten des/der Antragstellers/An-
tragstellerin wird das berechtigte Interesse durch das Landesamt 
geprüft und die Auszüge zum Ausdruck freigegeben. 
Die Leistungsbescheide werden dem/der Antragsteller/-in vom 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation im Nachgang 
übermittelt.

Wichtige Mitteilung der Stadtkasse an 
alle Haushalte der VGem. „Börde“  Wanzleben 

ÖFFENTLICHE ZAHLUNGSERINNERUNG 

Am 0�. Juli �008 wird für alle Jahreszahler die Zahlung der 
Grundbesitzabgaben, Hundesteuern und Pachten fällig.

Für die Steuerpflichtigen, die im Februar �008 keinen 
Steuerbescheid erhalten haben, gilt weiterhin der Bescheid des 
Jahres �007.  

Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Säumniszuschläge berechnet werden. 
Falls Erinnerung, Mahnung und ggf. zwangsweise Einziehung 
erforderlich werden, entstehen weitere Kosten. 

Bitte geben Sie bei der Überweisung das Kassenkonto an. 
Wer abbuchen lässt, spart sich Arbeit und Wege.

Für Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der 
Stadtkasse

• Frau Meier Telefon 039�09/447-7�
• Frau Leroy Telefon 039�09/447-�3
• Frau Köhler  Telefon 039�09/447-34
• Frau Arnold Telefon 039�09/447-�7

gern zur Verfügung. 

Ihre Stadtkasse

Mitteilung aus dem Steueramt

Im Amtsblatt Mai 08 wurden die falschen Hundesteuersätze für 
die Gemeinde Klein Rodensleben veröffentlicht, dafür möchten 
wir uns entschuldigen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Klein Rodensleben hat am 
06.��.�007 die �. Änderung der Hundesteuersatzung zum 
0�.0�.�008 wie folgt beschlossen:

ab 0�.0�.�008

für den �. Hund   36,00 Euro
für den �. Hund   7�,00 Euro
für jeden weiteren Hund   96,00 Euro

Ihr Steueramt

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Klein 
Wanzleben

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 
„Neubesiedlung ehemaliges Industrieareal der Zuckerfabrik“ 
Klein Wanzleben 

Der Gemeinderat Klein Wanzleben hat am 09.06.�008 in öffentli-
cher Sitzung den Entwurf des  Bebauungsplanes „Neubesiedlung 
ehemaliges Industrieareal der Zuckerfabrik“ mit Begründung und 
Umweltbericht gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. � 
Baugesetzbuch öffentlich auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Neubesiedlung ehemaliges 
Industrieareal der Zuckerfabrik“ wird mit Begründung und Um-
weltbericht vom

24. Juni 2008 bis einschließlich 28. Juli 2008          

im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ Wanz-
leben, Roßstraße 44, 39�64 Wanzleben (Haus II), Zimmer �03 
ausgelegt. 

Öffnungszeiten:
Di.- Fr.  09:00 bis ��:00 Uhr
Di.        �3:30 bis �8:00 Uhr
Do.        �3:30 bis �5:00 Uhr
außerhalb nach Vereinbarung.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Folgende Arten 
umweltbezogener Informationen sind verfügbar:

- Stellungnahme des Landkreises Börde vom �4.0�.�008

Während dieser Auslegungsfrist können Bedenken und Anregun-
gen schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bleiben gemäß § 3 Abs. � Baugesetzbuch unberücksichtigt.
Da das Ergebnis der Behandlung der Bedenken und Anregun-
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Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Klein 
Wanzleben

Der Gemeinderat Klein Wanzleben hat am �5.��.�004 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen, das Aufhebungsverfahren für 
den Bebauungsplan „Ortsmitte“ Klein Wanzleben in der Fas-
sung vom ��.06.�994 gemäß § � Abs. � BauGB i.V. § � Abs. 
8 BauGB einzuleiten. 
Der Entwurf der Aufhebungssatzung vom Oktober �004 mit Be-
gründung wurde gebilligt und zur Auslegung bestimmt.
Der Entwurf der Aufhebungssatzung wird mit Begründung vom

24. Juni 2008 bis einschließlich 28. Juli 2008          

im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ Wanz-
leben, Roßstraße 44, 39�64 Wanzleben (Haus II), 
Zimmer �03 ausgelegt. 

Öffnungszeiten:
Di.- Fr.   09:00 bis ��:00 Uhr
Di.        �3:30 bis �8:00 Uhr
Do.        �3:30 bis �5:00 Uhr
außerhalb nach Vereinbarung.

Während dieser Auslegungsfrist können Bedenken und Anregun-
gen schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men bleiben gemäß § 3 Abs. � Baugesetzbuch unberücksichtigt.
Da das Ergebnis der Behandlung der Bedenken und Anregun-
gen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkon-
trolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Beteiligung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Klein Wanzleben, den �0.06.�008 

Horst Flügel
Bürgermeister

gen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkon-
trolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Beteiligung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Klein Wanzleben, den �0.06.�008 

Horst Flügel
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Domersleben 
über die Bestätigung der Jahresrechnung 2006 
und die Entlastung des Bürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2006

Der Beschluss über die Bestätigung der Jahresrechnung �006 
und die Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsdurch-
führung �006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Im Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 01. Juli 2008 liegt 
die Jahresrechnung �006 während der Öffnungszeiten der Ver-
waltungsgemeinschaft „Börde“ Wanzleben, Markt �-�, Zimmer 
304, zur Einsichtnahme aus.

Domersleben, den ��. Mai �008

Bernd Meyer
Bürgermeister

Hauptsatzung der Gemeinde Domersleben

Auf Grund der §§ 6, 7 und 44 Absatz 3 Ziffer � der Gemeinde-
ordnung für das Land Sachsen - Anhalt (GO LSA vom 05. �0. 
�993 - GVBL. LSA S. 568 -), in der derzeit geltenden Fassung, 
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am  0�. April �008  fol-
gende Hauptsatzung beschlossen:

I. Abschnitt - Benennung von Hoheitszeichen

§ 1 Name, Bezeichnung
Die Gemeinde führt den Namen „Domersleben“.

§ 2 Wappen, Flaggen, Dienstsiegel
(�) Das Wappen der Gemeinde zeigt in Silber eine rote Kirche 

mit spitzbedachtem Turm und rechts daneben ein roter 
spitzbedachter Turm, beide mit schwarzen Rundbogen-
fensteröffnungen, im roten Schildfuß ein silberner Fisch.

(�) Die Flagge der Gemeinde ist Rot/Weiß schräg gestreift 
mit aufgelegtem Wappen der Gemeinde.

(3) Die Farben der Gemeinde sind Rot/Weiß.
(4) Die Gemeinde führt ein Dienstsiegel, das dem der Haupt-

satzung beigefügtem Dienstsiegelabdruck entspricht. Das 
Siegel enthält das Wappen mit der Umschrift:  

 „Gemeinde Domersleben“.
(5) Die Führung bzw. Verwendung des Dienstsiegels obliegt 

dem Bürgermeister bzw. einer von ihm beauftragten Per-
son.

II. Abschnitt - Organe

§ 3 Vorsitz im Gemeinderat
(�) Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates 

gemäß § 57 Abs. � Satz � GO LSA.
(�) Der Gemeinderat wählt aus seinen Mitgliedern für die 

Dauer der Wahlperiode einen Vertreter des Bürgermeisters 
für den Verhinderungsfall gemäß § 64 Abs. � GO LSA.

 Der Vertreter des Bürgermeisters kann abgewählt werden. 
Eine Nachwahl hat unverzüglich stattzufinden.

(3) Der Vertreter des Bürgermeisters vertritt den Bürgermeister 
auch in der Funktion des Vorsitzenden des Gemeinderates 
gemäß § 49 Abs. � GO LSA. 
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§ 4 Zuständigkeit des Gemeinderates
Der Gemeinderat entscheidet über:

�. gemäß § 44 Abs. 3 Ziffer 4 GO LSA über:
 - die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aus-
  gaben, wenn der Vermögenswert von 5.000,- Euro über-
  stiegen wird.
 - die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ver-
  pflichtungsermächtigungen gemäß § 99 Abs. 5 
  GO LSA 
  (Eine Erheblichkeit wird nicht festgesetzt.).
�.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer 7 GO LSA,  

wenn der  Vermögenswert von 5.000,- Euro überstiegen 
wird.

3. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �0 GO 
LSA, wenn der Vermögenswert von 5.000,- Euro überstiegen 
wird.

4.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �3 GO 
LSA, wenn der Vermögenswert von �.500,- Euro überstiegen 
wird.

5.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �6 GO 
LSA,  wenn der Vermögenswert von �.500,- Euro überstiegen 
wird.

6.  Vergabe von Bau- und Lieferverträgen wenn die Vertragshöhe 
von 5.000,- Euro überstiegen wird.

7.  Die Führung von Rechtsstreitigkeiten im Klageverfahren im 
Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �� GO LSA, wenn der Streitwert 
von 5.000,- Euro überstiegen wird. Rechtsstreitigkeiten mit 
den Aufsichtsbehörden sind immer von erheblicher Bedeu-
tung.

§ 5 Ausschüsse des Gemeinderates
(�) Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 

folgende ständige Ausschüsse:

 �. beschließender Ausschuss gemäß § 47 Abs. � 
     GO LSA
 - Haupt- und Finanzausschuss

 �. beratender Ausschuss gemäß § 48 Abs. � GO LSA
 - Bau- und Umweltausschuss

§ 6 Beschließender Ausschuss
(�) Der Hauptausschuss ist ein beschließender Ausschuss. Er 

besteht aus:
 - dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Hauptaus-
  schusses
 - und 7 weiteren Gemeinderäten.

(�) Der Hauptausschuss berät die Beschlüsse des Gemeinde-
rates vor.

 Er entscheidet abschließend über:

�. gemäß §  97 Abs. � GO LSA
 - die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausga-

ben, ab einem Vermögenswert von �.000,- Euro bis 5.000,- 
Euro.

�. Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer 7 GO 
LSA, ab einem Vermögenswert von �.000,- Euro bis 5.000,- 
Euro.

3.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �0 GO LSA, 
mit einem Vermögenswert bis 5.000,- Euro.

4.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �3 GO LSA, 

ab einem Vermögenswert  von 500,- Euro bis �.500,- Euro.
5.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �6 GO LSA, 

mit einem Vermögenswert bis �.500,- Euro.
6. Die Vergabe von Bau- und Lieferverträgen in Höhe von 

�.000,- Euro bis 5.000,- Euro.
7.  Die Führung von Rechtsstreitigkeiten im Klageverfahren im 

Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer �� GO LSA, mit einem Streitwert 
von �.500,- Euro bis 5.000,- Euro.

Über die unter Punkt  �, �, 4, 6 und 7 genannten Rechtsgeschäfte 
mit einer niedrigeren Wertgrenze, entscheidet der Bürgermeister. 
Er ist darüber hinaus auch zuständig für die Vorbereitung der 
Beschlüsse des Gemeinderates.

(3) Die vom Hauptausschuss gefassten abschließenden Be-
schlüsse und vom Bürgermeister getroffenen Entschei-
dungen werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderates 
bekannt gegeben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 7 Beratender Ausschuss
(�) Der Bau- und Umweltausschuss besteht aus 6 Gemein-

deräten und gemäß § 48 GO LSA aus zwei sachkundigen 
Einwohnern widerruflich als weitere Mitglieder mit bera-
tender Stimme.

(�) Der Ausschuss bestimmt  aus seiner Mitte ein Gemeinde-
ratsmitglied zum Vorsitzenden und ein weiteres Gemein-
deratsmitglied zum Stellvertreter.

§ 8 Aufwandsentschädigung
Der Gemeinderat entscheidet in Form einer Entschädigungs-
satzung über Höhe und Form der monatlichen Aufwandsent-
schädigung.

§ 9 Geschäftsordnung
Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird 
durch eine vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsord-
nung geregelt.

§ 10 Bürgermeister
Der Bürgermeister erledigt in eigener Verantwortung die Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung. 
Hierzu gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die 
nach bereits festgelegten Grundsätzen entschieden werden und 
keine wesentliche Bedeutung haben.
Der Bürgermeister entscheidet über befristete Einstellungen 
von Beschäftigten, im Rahmen des jeweiligen Stellenplanes, 
in den Entgeltgruppen des TVöD � bis TVöD 6.

III. Abschnitt - Unterrichtung und Beteiligung der Ein-
wohner 

§ 11 Unterrichtung der Einwohner
(�) Einwohnerversammlungen werden vom Bürgermeister 

einberufen. Er setzt die Gesprächsgegenstände sowie Ort 
und Zeit der Veranstaltung fest.

 Die Einladung ist ortsüblich bekannt zu machen und erfolgt 
� Woche vor Beginn der Veranstaltung. 

(�) Der Gemeinderat ist über den Ablauf der Einwohnerver-
sammlung und wesentliche Ergebnisse in seiner nächsten 
Sitzung zu unterrichten.
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Ladungsfrist in den Schaukästen (siehe Absatz �).
(5) Auf die veröffentlichten Satzungen und verkündeten Ver-

ordnungen ist in den Schaukästen (siehe Absatz � Satz �) 
hinzuweisen.

VI. Abschnitt - Haushaltswirtschaft

§ 16 Haushaltswirtschaft
(�) Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne § 95 Abs. � Nr. � GO 

LSA gilt ein Betrag von über 4 v. H. des Gesamtvolumens 
des laufenden Haushaltsjahres.

(�) Als erheblicher Umfang im Sinne § 95 Abs. � Nr. � GO 
LSA gilt ein Betrag von über �,5 v. H. des Gesamthaus-
haltes.

(3) Als geringfügige Investition und Investitionsförderungs-
maßnahme sowie unabweisbare Ausgaben im Sinne § 95 
Abs. 3 Nr. � GO LSA gelten � v. H. des Investitionsvolu-
mens im Vermögenshaushalt

(4) Als erheblich im Sinne des § 95 Abs.3 Nr. 4 GO LSA gilt 
eine Anhebung oder Vermehrung der Stellen ab 4 % der 
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen des 
laufenden Haushaltsjahres. 

VII. Abschnitt - Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 17 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form.

§ 18 In-Kraft-Treten
(�) Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung 

in Kraft.
(�) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 0�. Juni �005 außer 

Kraft.

Domersleben, den 07. April �008

Bernd Meyer
Bürgermeister                                         Dienstsiegel

Diese Hauptsatzung ist mit Verfügung des Landkreis Börde - 
Geschz. II/�5.� 30.�. vom 05.05.�008 genehmigt worden.

Domersleben, den �4. Mai �008 

Bernd Meyer
Bürgermeister

§ 12 Einwohnerfragestunde
(�) Der Gemeinderat hält im Anschluss an öffentliche Sit-

zungen eine Einwohnerfragestunde ab. 
 Der Bürgermeister kann in der Einladung zur Sitzung 

den Beginn der Fragestunde auf einen anderen Zeitpunkt 
legen.

(�) Der Bürgermeister stellt den Beginn und das Ende der 
Fragestunde fest. Findet sich kein Einwohner zu Beginn 
der Fragestunde ein, kann sie geschlossen werden.

 Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt 
sein.

(3) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und 
seiner Anschrift berechtigt, Fragen zu stellen. 

 Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, 
die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

(4) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich 
durch den Bürgermeister. 

 Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht 
möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, 
die innerhalb von sechs Wochen -gegebenenfalls als Zwi-
schenbescheid- erteilt werden muss.

§ 13 Bürgerentscheid
Ein Bürgerentscheid kommt ausschließlich für wichtige Ange-
legenheiten der Gemeinde im Sinne von § �6 Abs. � Nr. � bis 
4 GO LSA in Betracht.

IV. Abschnitt - Ehrenbürger 

§ 14 Ehrenbürger
Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes der 
Gemeinde bedarf einer Mehrheit von �/3 der stimmberechtigten 
Mitglieder des Gemeinderates.

V. Abschnitt - Öffentliche Bekanntmachung

§ 15 Öffentliche Bekanntmachung
(�) Soweit Rechtsvorschriften nicht besondere Regelungen 

treffen, werden Satzungen und Verordnungen im Amts-
blatt der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ Wanzleben 
veröffentlicht.

(�) Alle übrigen erforderlichen Bekanntmachungen erfolgen 
ortsüblich durch Aushänge in den Schaukästen der Ge-
meinde Domersleben:

 o Wanzlebener Straße/Ecke Friedensstraße
 o Krugstraße
 Die Aushängefrist beträgt � Woche, soweit nichts anderes 

vorgeschrieben ist.
(3) Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen auf Grund 

ihrer Beschaffenheit (Pläne, Karten, Zeichnungen oder 
Ähnliches)  nicht zur Bekanntmachung nach Abs. � und � 
so wird deren Bekanntmachung dadurch ersetzt, dass sie in 
einem Dienstgebäude des gemeinsamen Verwaltungsamtes 
der Trägergemeinde in Wanzleben, Haus I, Markt � - �, 
Haus II, Roßstraße 44 während der Dienststunden für die 
Dauer von � Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben 
ist, ausgelegt werden, zusätzlich im Büro des Bürgermei-
sters während der Sprechstunden.

 Auf die Auslegungsfrist wird unter Angabe des Ortes und 
der Dauer der Auslegung in der für die 

 Bekanntmachung erforderlichen Form hingewiesen.
(4) Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeitpunkt und 

Ort öffentlicher Sitzungen erfolgt auch bei abgekürzter 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Rodensle-
ben für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 9� ff. der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen - Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBL.LSA �993, S. 568 ) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
Klein Rodensleben in der Sitzung am �4. April �008 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 beschlossen:

§ �

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr �008 wird

 im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 
  575.�00 Euro
 in der Ausgabe auf 575.�00 Euro

 im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 
  �78.300 Euro
 in der Ausgabe auf �78.300 Euro
festgesetzt.

§ �

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
Null Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
Null Euro  festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 
�008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf  �00.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
�008 wie folgt festgesetzt:

 �. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen
    Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H.
 �. Gewerbesteuer 360 v.H.

Klein Rodensleben, den �4. April �008

Norbert Hoße                                   
Bürgermeister     Siegel

Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Klein Rodens-
leben für die Jahre 2007 bis 2011

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt vom 5. Oktober�993 (GVBL.LSA �993, S. 568 ) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat  Klein 
Rodensleben in der Sitzung am �4. April �008
                                                                                                

 �. den Investitionsplan für die Jahre �007 bis �0�� als
  Richtlinie für die Investitionsplanung zur Kenntnis
  genommen.

Der Investitionsplan wird mit folgenden Gesamtsummen fest-
gesetzt:

 �007   �9�.500 Euro
 �008   �78.300 Euro
 �009   ��7.�00 Euro
 �0�0     66.500 Euro
 �0��      67.400 Euro

 �.  Der Finanzplan für die Jahre �007 bis �0�� wird mit
  folgenden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

 Einnahmen Ausgaben Fehlbeträge
 EURO EURO EURO
   
�007 844.400 Euro 844.400 Euro
�008 753.500 Euro 753.500 Euro
�009 68�.600 Euro 704.500 Euro   ��.900 Euro
�0�0 589.000 Euro 674.�00 Euro   85.�00 Euro
�0�� 595.900 Euro 743.000 Euro �47.�00 Euro

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 der Gemeinde Klein Rodens-
leben

Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Im Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 01. Juli 2008 liegt 
gemäß § 94 (3) GO LSA der Haushaltsplan �008 während der 
Öffnungszeiten bei der Trägergemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft „Börde“ Wanzleben im Rathaus, Markt �-�, Zimmer 
304 zur Einsichtnahme aus.

Klein Rodensleben, den ��. Mai �008

Norbert Hoße
Bürgermeister
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wanzleben für das Haushaltsjahr 2008 

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.�0.�993  in der jetzt gültigen Fassung hat 
der Stadtrat der Stadt Wanzleben in seiner Sitzung am 05. Juni �008  folgende �. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
�008 beschlossen:

§ �
Mit dem �. Nachtragshaushaltsplan werden

 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haus-
 um um haltsplanes einschl. der Nachträge
 gegenüber nunmehr festge-
 bisher setzt auf
 Euro Euro Euro Euro

a) im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen  36.800  0   8.537.300    8.574.�00
 die Ausgaben     36.800  0   8.537.300    8.574.�00

b) im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen  �89.400  0 ��.786.600  ��.076.000

die Ausgaben   �89.400  0 ��.786.600  ��.076.000

§ �
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3�8.600 Euro um 
��5.300 Euro erhöht und damit auf 453.900 Euro neu festgesetzt. 

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht 
verändert.

§ 5
Die Steuersätze ( Hebesätze ) werden nicht geändert.

Wanzleben, den 05. Juni �008

Petra Hort
Bürgermeisterin                                                                     Siegel

Anlage �
Finanz- und Investitionsplan der Stadt Wanzleben für die Jahre 2007 bis 2011

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober�993 (GVBL.LSA �993, S. 568 ) in der 
zur Zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Wanzleben in der Sitzung am 05. Juni �008
                                                                                                                                                       

�. den Investitionsplan für die Jahre �007 bis �0�� als Richtlinie für die Investitionsplanung zur Kenntnis genom-
men.

Der Investitionsplan wird mit folgenden Gesamtsummen festgesetzt:

 �007 3.�3�.900 Euro
 �008 3.50�.900 Euro

�009 �.6�3.�00 Euro
 �0�0 �.04�.900 Euro

�0�� �.�50.000 Euro



�0

�. Der Finanzplan für die Jahre �007 bis �0�� wird mit folgen-
den Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

 Einnahmen Ausgaben 

�007 ��.58�.�00 Euro ��.58�.�00 Euro
�008 ��.076.000 Euro ��.076.000 Euro
�009 9.905.700 Euro   9.905.700 Euro
�0�0 9.�8�.800 Euro   9.�8�.800 Euro
�0��  9.555.400 Euro   9.555.400 Euro

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2008 der Stadt 
Wanzleben

Die vorstehende  �. Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr �008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Im Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 01. Juli 2008 liegt 
gemäß § 94 (3) GO LSA der �. Nachtragshaushaltsplan �008 
während der Öffnungszeiten bei der Trägergemeinde der Ver-
waltungsgemeinschaft „Börde“ Wanzleben im Rathaus, Markt 
�-�, Zimmer 304 zur Einsichtnahme aus.

Wanzleben, den 06. Juni �008

Petra Hort
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Seehausen für das 
Haushaltsjahr 2008

Auf Grund  des § 94 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober �993 in  der derzeit gülti-
gen Fassung, hat der Stadtrat Seehausen in seiner Sitzung am 
��.04.�008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
�008 beschlossen:

§�
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr �008 wird

im Verwaltungshaushalt
 in der Einnahme auf �.977.300 EUR
 in der Ausgabe auf �.000.900 EUR
 Fehlbetrag �3.600 EUR

im Vermögenshaushalt
 in der Einnahme auf 580.800 EUR
 in der Ausgabe auf 659.300 EUR
 Fehlbetrag 78.500 EUR

festgesetzt.

§�
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 

§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 

�008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§5
Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr �008 wie folgt festgesetzt:

�. Grundsteuern
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
  (Grundsteuer A) 350 v.H.
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 369 v.H.

�. Gewerbesteuer 300 v.H.

Seehausen, den ��. April �008

Eckhard Jockisch                                      Siegel
Bürgermeister

Finanz- und Investitionsplan der Stadt Seehausen für die 
Jahre 2007 bis 2011

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBL.LSA �993, S. 568 ) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Stadtrat Seehausen in 
der Sitzung am ��.04.�008

�. den Investitionsplan für die Jahre �007 bis �0�� als Richtlinie 
für die Investitionsplanung zur Kenntnis genommen.

Der Investitionsplan wird mit folgenden Gesamtsummen fest-
gesetzt:

 Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag
 EUR  EUR EUR

�007 �85.800 346.500 60.700
�008 580.800 659.300 78.500
�009 4�0.400 654.000 �33.600
�0�0 �3�.�00 3�5.�00 94.�00
�0�� 394.�00 486.500 9�.400

�. Der Finanzplan für die Jahre �007 bis �0�� wird mit folgen-
den Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

 Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag
 EUR EUR EUR

�007 �.98�.600 �.5�0.300 538.700
�008 �.558.�00 �.660.�00 �0�.�00
�009 �.335.400 �.638.800 303.400
�0�0 �.079.700 �.37�.600 �9�.900
�0�� �.�30.000 �.67�.700 44�.700

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 der Stadt Seehausen

Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Im Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 01. Juli 2008 liegt 
gemäß § 94 (3) GO LSA der Haushaltsplan �008 während der 
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Öffnungszeiten bei der Trägergemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft „Börde“ Wanzleben im Rathaus, Markt �-�, Zimmer 
304 zur Einsichtnahme aus.

Seehausen, den ��. Mai �008

Eckhard Jockisch
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Rodensle-
ben für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 9� ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen - Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBL.LSA �993, 
S. 568 ) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
Groß Rodensleben in der Sitzung am �8. April �008 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 beschlossen:

§ �
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr �008 wird

 im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf
  9�5.400 Euro
 in der Ausgabe auf 9�5.400 Euro

 im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf
  �55.900 Euro
 in der Ausgabe auf �55.900 Euro

festgesetzt.

§ �
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
Null Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
Null Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 
�008 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf  �00.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze für die Realsteuern werden entsprechend der 
Steuerhebesatzsatzung vom �0. November �006 zum 0. Januar 
�008 wie folgt festgesetzt:

�. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
  Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v.H.
 �.   Gewerbesteuer 350 v.H.

Groß Rodensleben, den �8. April �008

Manfred Huhn                                         Siegel
Bürgermeister

Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Groß Rodens-
leben für die Jahre 2007 bis 2011

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBL.LSA �993, S. 568) 
in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Groß 
Rodensleben in der Sitzung am  �8. April �008

�. den Investitionsplan für die Jahre �007 bis �0�� als Richtlinie 
für die Investitionsplanung zur Kenntnis genommen.

Der Investitionsplan wird mit folgenden Gesamtsummen fest-
gesetzt:

 Einnahmen Ausgaben
 Euro Euro
�007 376.900 Euro 376.900 Euro
�008 �55.900 Euro �55.900 Euro
�009 �69.800 Euro �69.800 Euro
�0�0 �30.700 Euro �30.700 Euro
�0�� ��8.000 Euro ��8.000 Euro

�. Der Finanzplan für die Jahre �007 bis �0�� wird mit folgen-
den Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

 Einnahmen Ausgaben
 Euro Euro 
�007 �.3�9.700 �.3�9.700
�008 �.07�.300 �.07�.300
�009 �.078.500 �.078.500
�0�0 �.047.000 �.047.000
�0�� �.040.900 �.040.900

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 der Gemeinde Groß Rodens-
leben

Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Im Zeitraum vom 16. Juni 2008 bis zum 01. Juli 2008 liegt 
gemäß § 94 (3) GO LSA der Haushaltsplan �008 während der 
Öffnungszeiten bei der Trägergemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft „Börde“ Wanzleben im Rathaus, Markt �-�, Zimmer 
304 zur Einsichtnahme aus.

Groß Rodensleben, den �6. Mai �008

Manfred Huhn
Bürgermeister

Satzung über die Nutzung der Tageseinrichtung 
„Frechdachs“ in Trägerschaft der Gemeinde 
Dreileben und über die Erhebung von Gebühren 
als Elternbeitrag

Auf der Grundlage der §§ � Abs. �; � Abs. �; 5 Abs. � des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
vom �3.��.�996 (GVBl LSA S. 405) in der jeweils gültigen 
Fassung, in Verbindung mit § 44 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 05.�0.�993 (GVBl LSA S. 
568) in der zurzeit gültigen Fassung, dem Gesetz zur Förderung 
und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Ta-
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gespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) vom 05.03.�003 
(GVBl LSA Nr.6/�003) in der gültigen Fassung, dem § 5 SGB 
VIII vom �4.��.�990 (BGB� . I  S. ��63) in der jeweils gül-
tigen Fassung und den §§ 8� – 85, 87 und 88 SGB XII vom 
�7.��.�003 (BGB� I S. 30��) in der jeweils gültigen Fassung, 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Dreileben am 06.05.�008 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeine Grundsätze
(�) Die Gemeinde Dreileben unterhält eine Tageseinrichtung 

als öffentliche Einrichtung. Der Besuch der Tagesein-
richtung ist freiwillig. Die Tageseinrichtung ist selbstlos 
tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel der Tageseinrichtung dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der 
Träger der Tageseinrichtung erhält keine Zuwendung aus 
Mitteln der Tageseinrichtung. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden. Bei Auflösung der Tageseinrichtung oder bei 
Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermö-
gen der Tageseinrichtung an die Gemeinde Dreileben, als 
steuerbegünstigte Körperschaft.

(�) Die Tageseinrichtung hat das Ziel, die Entwicklung jedes 
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu fördern.

(3) Tageseinrichtungen sind:

�. Kinderkrippen für Kinder bis zum Alter von 3 Jah-
ren,

�. Kindergärten für Kinder von drei Jahren bis zum Schu-
leintritt (Schuleintritt ist der �. August des  Jahres, in 
dem das Kind erstmals die Schule besucht),

3. Horte für schulpflichtige Kinder und
4. Kindertagesstätten als kombinierte Tageseinrichtungen 

nach den Nummern � bis 3.

§ 2 Anspruch
(�) Der Anspruch auf Kinderbetreuung richtet sich gegen die 

Gemeinde Dreileben, in der das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat:

�. auf einen ganztägigen Platz in der Tageseinrichtung gemäß 
§ 3 KiFöG LSA i. V. m. § �7 (�)
a) bis zum Schuleintritt, wenn aus Gründen der Erwerbs-

tätigkeit, der Aus-, Fort- und Weiterbildung oder der 
Teilnahme der Eltern / Erziehungsberechtigten an 
einer Maßnahme der Arbeitsförderung nach § 3 des 
Dritten Buches SGB ein Bedarf für solche Förderung 
besteht,

b) vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schul-
jahrgang (bis zur Vollendung des �4. Lebensjahres)

c) in Ausnahmefällen entscheidet das Jugendamt gemäß 
§ 3a (3) Satz � KiFöG LSA über den Betreuungsan-
spruch.

�. auf einen Halbtagsplatz von mindestens fünf Stunden 
täglich oder �5 Wochenstunden in allen anderen Fällen.

§ 3 Aufnahme
(�) Die Eltern / Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf 

laufende Anmeldungen ihrer Kinder in der Tageseinrich-
tung.

(�) Die Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung bedarf 
eines schriftlichen Antrages (Antragsstellung möglichst 
langfristig) an den Träger.
Bevor über den Antrag nicht entschieden ist, darf eine  
Aufnahme nicht erfolgen.
Die Eltern / Erziehungsberechtigten erhalten vom Träger 
einen Gebührenbescheid, der in der Regel einen Monat 
vor dem gewünschten Aufnahmetermin erlassen und zu-
gestellt wird.

(3) Die Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Ge-
samtkapazität der genehmigten Betriebserlaubnis. Die 
Betriebserlaubnis wird durch das Landesverwaltungsamt 
erteilt.

(4) Vor Aufnahme eines Kindes in die Kindertageseinrichtung 
sowie nach einer Erkrankung ist eine ärztliche Bescheini-
gung über die gesundheitliche Eignung des Kindes vorzu-
legen. Eventuell entstehende Kosten für die Untersuchung 
sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen.

(5) Es werden nur Kinder aufgenommen, die frei von Infekti-
onskrankheiten und Ungeziefer sind.

§ 4 Öffnungszeiten
(�) Bei Erfüllung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung hat die 

Tageseinrichtung Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 
von 06:00 Uhr bis �6:30 Uhr geöffnet. Entscheidungen über 
die Erweiterung der Öffnungszeit innerhalb der gesetzli-
chen Rahmenregelungen trifft der Träger der Einrichtung 
nach Anhörung des Kuratoriums.

(�) Bei begründetem Mehrbedarf von Betreuungszeiten über 
den gesetzlich geregelten Rechtsanspruch von �0 Stunden 
täglich hinaus entscheidet der Träger, bei Vorlage eines 
schriftlichen Antrages durch den Erziehungsberechtigten, 
im Einvernehmen mit dem Kuratorium im Einzelfall.

(3) Bei Anspruch auf Halbtagsbetreuung ist die Tageseinrich-
tung Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) in der Zeit 
von 07:00 Uhr bis ��:00 Uhr geöffnet.

(4) In der Zeit vom �4. Dezember bis zum �. Werktag des 
Folgejahres bleibt die Tageseinrichtung geschlossen.

(5) Die Öffnungszeiten werden gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen und den örtlichen Gegebenheiten durch 
den Träger festgelegt. Vor der Änderung der täglichen 
Öffnungszeiten wird das Elternkuratorium gehört.

§ 5 Gebühren
(�) Für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in der 

Tageseinrichtung wird eine monatliche Gebühr in Form 
eines Elternbeitrages erhoben. Der Elternbeitrag ist für 
einen vollen Monat zu entrichten.

(�) Die Höhe des Elternbeitrages richtet sich nach dem Betreu-
ungsanspruch. Bei Veränderung des Rechtsanspruches, bei 
Verkürzung als auch bei Erweiterung der Betreuungszeit 
(Reduzierung eines Ganztagsplatzes auf einen Halbtags-
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platz und umgekehrt) verändert sich die Gebührenpflicht ab 
dem �. Tag, an dem sich der Betreuungsanspruch ändert und 
endet ab dem Folgetag an dem sich der Betreuungsanspruch 
erneut verändert.
Der Elternbeitrag bei taggenauer Abrechnung liegt jedoch 
nicht höher als der Beitrag für einen Ganztagsplatz.

(3) Die durch den erhöhten Bedarf an Betreuungszeiten entste-
henden Mehrkosten sind durch die Leistungsberechtigten 
zu tragen.

(4) Der Gebührentarif ist als Anlage � Bestandteil dieser 
Satzung und wird nach Anhörung des Elternkuratoriums 
festgelegt.

(5) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz 
oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefähr-
det erscheint. Ist die Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.

§ 6 Gebührenermäßigung
(�) Einkommensabhängige Ermäßigungsansprüche sind beim 

Jugendamt des Landkreises Börde als örtlicher Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe geltend zu machen. Auf Antrag 
ermäßigt das Jugendamt die Elternbeiträge bei Eltern / 
Erziehungsberechtigten mit geringem Einkommen ganz 
oder teilweise, wenn die Belastung der Eltern / Erziehungs-
berechtigten und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für die 
Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 8� bis 
85 und 87 bis 88 SGB XII.

(�) Solange das Jugendamt nicht über den Antrag auf Ermä-
ßigung entschieden hat und die Bestätigung dem Träger 
nicht vorliegt, haben die Erziehungsberechtigten den vollen 
Elternbeitrag zu zahlen.

§ 7 Gebührenschuldner
Gebührenpflichtig sind die Eltern / Erziehungsberechtigten bzw. 
sorgeberechtigte Elternteile sowie andere Personen, welche 
die Betreuung eines Kindes in der Tageseinrichtung veranlasst 
haben. Zusammenlebende Eltern haften als Gesamtschuldner.
Die Höhe des geschuldeten Elternbeitrages wird dem Gebüh-
renschuldner durch Bescheid mitgeteilt.

§ 8 Entstehen und Ende der Gebührenpflicht
Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn der gebührenpflichti-
gen Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung und endet mit 
Ablauf des Monats, zu dem das Kind aus der Kindertagesstätte 
abgemeldet wird.

§ 9 Entstehung der Gebührenschuld
Für die Inanspruchnahme der Kindestageseinrichtung sind – be-
ginnend mit der Aufnahme des Kindes in der Kindertagesein-
richtung – monatliche Gebühren zu entrichten. Die monatliche 
Gebührenschuld entsteht am �. eines jeden Monats. Wenn das 
Kind im jeweiligen Monat eintritt bzw. ausscheidet, sind die 
Monatsgebühren in voller Höhe zu zahlen.

§ 10 Fälligkeit der Gebührenschuld
Die Erhebung der Benutzungsgebühr erfolgt durch Gebüh-
renbescheid. Die Gebühr ist spätestens zum 7. des laufenden 
Monats fällig.

§ 11 Zahlungsverzug
Gerät der Gebührenschuldner mit der Zahlung der Gebühr in 
Verzug, wird der Gebührenschuldner einmal schriftlich ge-
mahnt. Ist nach Ablauf der Mahnfrist kein Zahlungseingang 
zu verzeichnen, wird das Kind bis zur vollständigen Zahlung 
des ausstehenden Säumnisbetrages von der Betreuung ausge-
schlossen.
Die Mahnfrist beträgt �0 Tage.

§ 12 Unterbrechung der Nutzung
(�) Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn 

das Kind wegen Krankheit oder aus persönlichen Gründen 
fernbleibt und der Platz in der Kindertageseinrichtung 
freigehalten wird.

(�) Die Gebühr ist in voller Höhe weiter zu zahlen bei:
• vom Gesundheitsamt angeordneter Schließung der 

Kindertageseinrichtung (bis zu zehn Werktagen)
• notwendiger Schließung aus betrieblichen Gründen 

(bis zu zehn Werktagen).

§ 13 Gastkinder
(�) Für eine kurzzeitige Betreuung können Gastkinder auf-

genommen werden. Als kurzzeitige Betreuung gilt die 
einmalige Aufnahme eines Kindes für höchstens sechs 
Öffnungstage im Kalendermonat. Gastkinder müssen bei 
der Leiterin der Tageseinrichtung spätestens 
� Woche vor Aufnahme angemeldet werden.

(�) Kinder können bis zu der Gesamtkapazität der genehmigten 
Betriebserlaubnis der Tageseinrichtung aus den nicht zum 
Einzugsbereich gehörenden Gemeinden und Städten auf-
genommen werden, wenn ein Kostenübernahmebescheid 
der zuständigen Verwaltung vorliegt.

§ 14 Besuch einer Kindertageseinrichtung in Orten außer-
halb der Gemeinde Dreileben
Unter Beachtung des § 5 SGB VIII i.V.m. § 3b KiFöG LSA 
haben Leistungsberechtigte das Recht zwischen Einrichtungen 
und Diensten verschiedener Träger zu wählen, insbesondere der 
Wunsch in einer Tageseinrichtung mit besonderem religiösen, 
weltanschaulichen oder pädagogischen Stil, mit besonderen 
Öffnungszeiten oder besonderer Lage zum Arbeitsplatz ist zu 
berücksichtigen. Der Wahl soll entsprochen werden, sofern dies 
nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.

§ 15 Verpflegung
(�) In der Tageseinrichtung wird eine warme Mittagsmahlzeit 

sowie div. Getränke angeboten. Die Kosten sind durch die 
Eltern / Erziehungsberechtigten zu tragen.

(�) Die Bestellung der benötigten Portionen an die Lieferküche 
erfolgt durch die Leiterin der Tageseinrichtung.

(3) Die Bezahlung/Überweisung der Kosten für die tägliche 
warme Mahlzeit erfolgt durch die Eltern / Erziehungsbe-
rechtigen direkt an den Lieferer.

§ 16 Aufsicht
(�) Die Aufsichtspflicht der Tageseinrichtung beginnt mit 

der Übergabe des Kindes an das Betreuungspersonal und 
endet mit der Übernahme des Kindes durch den Erzie-
hungsberechtigten oder seinen Bevollmächtigten (Vorlage 
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einer schriftlichen Vollmacht des Erziehungsberechtigten). 
Besucht ein Kind ohne Begleitung die Tageseinrichtung, 
beginnt die Aufsichtspflicht mit dem Zeitpunkt, zu dem 
sich das Kind persönlich bei der Erzieherin gemeldet hat 
und endet beim Verabschieden von der aufsichtsführenden 
Erzieherin.

(�) Die Aufsichtspflicht auf dem Weg von und zur Tagesein-
richtung obliegt den Eltern / Erziehungsberechtigten.

(3) Ein Kind darf den Hin- und Rückweg nur dann allein 
antreten, wenn die Erziehungsberechtigten darüber eine 
schriftliche Erklärung bei der Leiterin abgegeben haben.

§ 17 Unfallversicherungsschutz
Der Träger versichert alle Kinder während des Aufenthaltes in 
der Tageseinrichtung sowie auf dem direkten Weg von und zur 
Kindertageseinrichtung.

§ 18 Mitteilungen an die Tageseinrichtung
(�) Zur Sicherstellung einer kurzfristigen Kontaktaufnahme mit 

den Eltern / Erziehungsberechtigten sollte jede Änderung 
der Wohnanschrift sowie der Arbeitsstelle der Leiterin 
der Tageseinrichtung mitgeteilt werden. Für Schäden, die 
infolge unterlassener Mitteilungen entstehen, haftet die 
Gemeinde Dreileben nicht.

(�) Bei Auftreten von Infektionskrankheiten (sogenannten 
Kinderkrankheiten, infektiöse Darmerkrankungen u .ä.) 
- auch im häuslichen Bereich - ist die Leiterin der Tages-
einrichtung unverzüglich zu unterrichten, damit geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der anderen Kinder getroffen 
werden können.

§ 19 Haftungsausschluss für Sachschäden
Für die Beschädigung oder den Verlust von Bekleidung oder 
von anderen Sachen, die ein Kind in die Tageseinrichtung 
mitgebracht hat, gelten die einschlägigen Bestimmungen des 
Versicherungsschutzes.

§ 20 Um- und Abmeldungen
Eine Ab- oder Ummeldung des Kindes durch die Eltern / Er-
ziehungsberechtigten aus der Tageseinrichtung kann spätestens 
zum Ende des Kindergartenjahres (3�. Juli) mit Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten erfolgen, wenn nicht wichtige 
Gründe geltend gemacht werden.
Wichtige Gründe sind:
- Wohnortwechsel
- Krankheit (Voraussetzung ärztliche Bestätigung)
- Betreuung in anderen z. B. heilpädagogische Einrichtun-

gen
- Änderung der familiären Verhältnisse
- weitere Gründe werden im Einzelfall geprüft.

Eine Aufkündigung des Betreuungsplatzes nach o. g. Gründen 
muss mindestens 4 Wochen vorher schriftlich beim Träger (zum 
Monatsende) eingereicht werden.

§ 21 In-Kraft-Treten
(�) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 

Kraft.

(�) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Nutzung der Tages-

einrichtung Dreileben in Trägerschaft der Gemeinde Dreile-
ben und über die Erhebung von Gebühren als Elternbeitrag 
vom 30.08.�005 außer Kraft.

Dreileben, den 06.05.�008

Gero Herbst   - Siegel -
Bürgermeister

Anlage 1
Gebührentarif

I. Der Elternbeitrag je Kalendermonat wird bis auf Widerruf 
wie folgt erhoben:

a) für einen Ganztagsplatz:

Krippenkind 0 - 3 Jahre �40,00 Euro

Kindergartenkind 3 - 6 Jahre �30,00 Euro

b) für einen Halbtagsplatz

Krippenkind 0 - 3 Jahre �00,00 Euro

Kindergartenkind 3 - 6 Jahre 85,00 Euro

Bei gewünschter Eingewöhnungszeit des angemeldeten Kin-
des wird die Gebühr eines Halbtagsplatzes entsprechend der 
Altersstruktur erhoben.

II. Bei Änderung des Betreuungsanspruches innerhalb eines 
Monats wird gemäß § 5 (�) KAG LSA eine Gebühr erho-
ben:

Für die Errechnung des Tagessatzes wird generell eine Betreu-
ungszeit von durchschnittliche �0 Werktage/Monat zu Grunde 
gelegt.
Berechnung bei einem Ganztagsplatz:
 0-3 Jahre �40,00 Euro : �0 Tage/Monat = 7,00 Euro
 3-6 Jahre �30,00 Euro : �0 Tage/Monat = 6,50 Euro

Berechnung bei einem Halbtagsplatz:
 0-3 Jahre �00,00 Euro : �0 Tage/Monat = 5,00 Euro
 3-6 Jahre   85,00 Euro : �0 Tage/Monat = 4,�5 Euro
Die Berechnung des anteiligen Elternbeitrages erfolgt nach den 
tatsächlichen Öffnungstagen/Monat.

III. Für Gastkinder nach § �3 der Satzung wird als Gebühr ein 
Tagessatz von �0,00 Euro erhoben und bei gewünschter 
Verpflegung / Getränke gilt § �5 entsprechend.

IV. Für die Betreuung von Kindern bei begründetem Mehrbe-
darf von Betreuungszeiten über den gesetzlich geregelten 
Rechtsanspruch von �0 Stunden täglich hinaus, wird fol-
gende Gebühr erhoben:

angefangene Stunde / pro Tag / je Kind  �,00 Euro

Dreileben, den 06.05.�008

Gero Herbst                                                - Siegel -
Bürgermeister
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Amt für Landwirtschaft,        Dessau-Roßlau, d. �9.05.�008  
Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße �4
06844 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Sülldorf (Feldlage)
Landkreis Börde
Verf.-Nr.: 0305-BÖ 08

Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung der Wertermittlungsergebnisse

I. 
 In dem Bodenordnungsverfahren Sülldorf (Feldlage) 

werden die Ergebnisse der Wertermittlung der zum Boden-
ordnungsgebiet gehörenden Grundstücke nach § 3�, Satz 
3, des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
vom �6. März �976 (BGBl. I S. 547), zuletzt geändert 
durch Artikel � Absatz �3 des Gesetzes vom ��. August 
�005 (BGBL. I S. �354), festgestellt.

II.  Gründe

(�) Die zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücke 
sind nach Maßgabe der §§ �7 ff. FlurbG bewertet wor-
den.

(�) Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermitt-
lung haben in der Zeit vom �7.03. bis 0�.04.�008 im Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, 
Kavalierstraße 3�, 06844 Dessau-Roßlau, Zimmer �.�4, 
sowie am  0�.04. bis 03.04.�008 im Bürgerbüro der 
Gemeinde Sülzetal OT Sülldorf (�. Etage), Sülldorfer 
Mittelstr. 9, 39�7� Sülldorf zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten des Bodenordnungsverfahrens ausgelegen.

(3) Der Anhörungstermin nach § 3�, Satz � FlurbG zur 
Erläuterung der Ergebnisse der Wertermittlung hat am 
03.04.�008 stattgefunden. An diesem Termin war Gelegen-
heit, Einwendungen gegen die Ergebnisse vorzubringen. 
Solche Einwendungen wurden in diesem Termin nicht 
vorgebracht.

(4) Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Feststellung der 
Wertermittlungsergebnisse sind damit erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Anhalt mit Sitz in Dessau-Roßlau erhoben werden.

Im Auftrag

Brockmann    (DS)
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Nichtamtlicher Teil

Wir sagen Danke 
für

die Gratulationen und Überraschungen 
zum 30-jährigen Bestehen 
unserer Kita „Sarrezwerge“, 
für
die zahlreiche Unterstützung 
durch
unsere Eltern, Gewerbetreibende und unseren 
Träger- die Stadt Wanzleben-. 

Die Kinder und das Team der 
Kindertagesstätte „Sarrezwerge“

Wir sagen Danke 
für

die Gratulationen und Überraschungen 
zum 30-jährigen Bestehen 

unserer Kita „Sarrezwerge“, 
für

die zahlreiche Unterstützung 
durch

unsere Eltern, Gewerbetreibende  
und unseren 

Träger
- die Stadt Wanzleben-. 

Die Kinder und das Team der 
Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ 
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„Für den Notfall vorgesorgt“

eine Handreichung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK)

zur Information für die  Bürger,
 übergeben an alle Haushalte der Verwaltungsgemeinschaft 

„Börde“ Wanzleben 

In den Medien wird des Öfteren über Unfälle, Brände, extreme 
Wettererscheinungen und Katastrophen in aller Welt berichtet. 
Jeder denkt dann, 
„zum Glück sind weder meine Familie, noch ich betroffen“.
Schön, wenn es so ist, aber die Orkane Kyrill und Emma, Ver-
kehrsunfälle u.a. haben uns eines Besseren belehrt. Es zeigt 
sich, dass auch bei uns plötzlich auftretende Gefahren nicht sehr 
selten sind und wir auf solche Gefahrensituationen vorbereitet 
sein sollten. 

• Wie können wir uns selbst helfen, um einige Zeit unter 
widrigen Umständen zu überstehen, bis 
professionelle Hilfe kommt?

• Wie bereitet man sich auf eventuell eintretende Gefah-
rensituationen, wie z. B. Hochwasser, Unwetter, 
Stromausfälle oder andere Unglücke richtig vor?

• Was muss vorbereitet werden, um seine Familie mit 
dem Notwendigsten des täglichen Lebens über 
einige Zeit versorgen zu können? 

Das BBK nimmt als Bundesbehörde des Bundesministeriums 
des Inneren Aufgaben im Bevölkerungs- und Katastrophen-
schutz wahr. In diesem Zusammenhang erstellte das BBK die 
Broschüre „Für den Notfall vorgesorgt“. In dieser finden Sie 
Hinweise und Ratschläge über Vorsorgemaßnahmen, die man 
treffen sollte um für o.g. Gefahrensituationen gewappnet zu 
sein. 

Ihr Ordnungsamt

Spendenaktion „Rettet unser Schwimmbad Klein 
Wanzleben“

Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Spendenaktion 
„Rettet unser Schwimmbad“ wird auch in diesem Jahr fort-
gesetzt. Erste Spenden sind bereits eingegangen. Herzlichen 
Dank folgenden Spendern:
Ursula und Hans Thorwarth   30,00 Euro
Frauenchor Klein Wanzleben   50,00 Euro
Werner Streckel     �0,00 Euro
Inge und Klaus Miczkowiak   50,00 Euro
Johanna und Horst Flügel  �00,00 Euro

Es besteht also weiterhin die Möglichkeit diese Spendenaktion 
zu unterstützen. Die Gemeinde ist für jede Spende sehr dank-
bar. Die Kontonummer lautet wie bisher: 40560�8680 bei der 
Bördesparkasse (BLZ: 8�05�000).

Bürgermeister
Horst Flügel

8. Zuckerfest vom 1. bis 3. August 2008 – Kandi-
datinnen für die Zuckerfee gesucht

Der Klein Wanzlebener Kulturverein ist in der Endphase der 
Vorbereitungen zum bereits 8. Zuckerfest vom �. bis 3. August 
�008. Es wird wieder mit vielen Höhepunkten gespickt sein, 
einer dieser wird die Wahl der Zuckerfee �008 sein. Bewerbun-
gen werden dazu ab sofort aus allen Orten des Bördekreises 
entgegengenommen. Sie sind an Udo Beyer, Mitschurinsiedlung 
�3 in 39�64 Klein Wanzleben (E-Mail: Udo.Beyer@gmx.net) 
oder Andrea Walter (Tel.: 039�09 46999) in mündlicher oder 
schriftlicher Form zu richten.

Die Bewerberinnen sollten mindestens �6 und nicht älter als 
�6 Jahre sein und etwas über und vom Zucker und Zuckerdorf 
Klein Wanzleben wissen.

Klein Wanzlebener
Kulturverein

6. Klein Wanzlebener Schwimmbadfest

Am Sonnabend, �8. Juni �008 findet ab �5:00 Uhr das 6. 
Schwimmbadfest im Freibad Klein Wanzleben, ein Fest für die 
ganze Familie mit viel Spaß und Unterhaltung, statt. Neben zahl-
reichen sportlichen Wettkämpfen sind das Wassersport- und das 
Spielmobil der Sportjugend vor Ort. Am Abend kann bei Dis-
coklängen von Mister Mitch auch das Tanzbein geschwungen 
werden. Natürlich gibt es auch eine ausreichende Versorgung 
mit Speisen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen.

Klein Wanzlebener
Kulturverein
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Veranstaltungen der Gemeinde Klein Wanzleben

Juni
��.06.�008 Gewässerpflege  08:00 Uhr Pumpstation Anglerverein
��.06.�008 „Selketaler“ Musikanten �4:30 Uhr Altenheim Altenheim
�4.06.�008 Sommerfest  �4:00 Uhr Schule  Seniorenclub
�7.06.�008 Abschlussfeier 4. Klasse �4:00 Uhr Schule  Hort
�8.06.�008 6. Schwimmbadfest �5:00 Uhr Schwimmbad Kulturverein
�8./�9.06.�008 Landeschorfest    Sangerhausen Frauenchor 
  Sportfest    Schule  Grundschule

Juli
0�.07.�008 Ortschaftsratssitzung �9:00 Uhr Bürgerhaus OR Remkersleben
05.07.�008 Sommerfest/  �4:00 Uhr Kita Kl. Wanzl. Kita
  Abschluss Schulanfänger
07.07.�008 Gemeinderatssitzung �9:00 Uhr Sportlerheim GR Klein Wanzleben

Veranstaltungen der Gemeinde Bottmersdorf

Juli
0�.07.�008   �9:30 Uhr, Vereinstreffen    Heimatverein Bottmersdorf

Veranstaltungen der Gemeinde Domersleben

Juni 
jeden �. Mittwoch   Versammlung Jägerschaft Lindenkrug 
jeden Montag �3:30 – �4:30 Uhr  Seniorensportgruppe Turnhalle 
jeden Mittwoch �4:00 – �6:00 Uhr  Handarbeiten (Volkssolidarität) Kulturhaus 
letzten Dienstag mtl.   Förderverein - Vorstandssitzung Lindenkrug
�7.06.08  Zentrale Klassenarbeit Deutsch Grundschule
�7.06.08   Vortrag (Volkssolidarität) Kulturhaus
�8.06.08  Sportfest/Sportplatz Kita „Pittiplatsch“
�8.06.08 �9:30 Uhr  Gemeinderatssitzung  Kulturhaus
�9.06.08  Zentrale Klassenarbeit Mathe Grundschule
�7.06.08  Erdbeerfest der CDU Schafstall
�8.06.08 �0:00 Uhr Klubtanz Kulturhaus
Ende Juni  Klassenkonferenzen zum Jahreszeugnis Grundschule
Juni / Juli  Teilnahme am Chor- und Tanzfest in Wanzleben  (Grundschule)

Juli
jeden �. Mittwoch   Versammlung Jägerschaft Lindenkrug 
jeden Montag    �3:30 – �4:30 Uhr  Seniorensportgruppe Turnhalle 
jeden Mittwoch �4:00 – �6:00 Uhr  Handarbeiten (Volkssolidarität) Kulturhaus 
letzten Dienstag mtl.   Förderverein - Vorstandssitzung Lindenkrug
04.07.08  Verabschiedung für die Schulanfänger

-Matchtag Kita „Pittiplatsch“
04.-06.07.08  Dorf- und Vereinsfest Schafhof und –stall
08.07.08  Sommerfest (Volkssolidarität) Kulturhaus
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Veranstaltungen der Stadt Wanzleben

Juni
Jeden Montag  Romménachmittag  �3:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Handarbeitsnachmittag    �4:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Frauenchor Wanzleben   �9:30 Uhr  Bördegymnasium
Jeden Donnerstag Chor           �3:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Freitag  Sport         �4:30 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
�6.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�6.06.�008 �7:00-�0:�5 Uhr, Grußkarten, Einladungen 
 u.a. mit Word gestalten    Volkshochschule Wanzleben
�7.06.�008   Wanderung im Lindenwald bei Colbitz   BRH-Seniorenverband
�7.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Seniorengymnastik   DRK Wanzleben
�8.06.�008 Fahrt nach Falkenhain zur Veranstaltung mit der 
 volkstümlichen Gruppe „Die Schäfer“   Sozialverband Wanzleben
�8.06.�008  Bingo      Volkssolidarität Wanzleben
�8.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Picknick im Grünen  DRK Wanzleben
�9.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�3.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�3.06.�008 �7:00-�0:�5 Uhr, Erstellen von Serienbriefen          Volkshochschule Wanzleben
�4.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Seniorengymnastik   DRK Wanzleben 
�5.06.�008   �4:00 Uhr, Sommerfest im LBZ   Sozialverband Wanzleben
�5.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Gedächtnistraining   DRK Wanzleben
�6.06.�008   09:00-�0:30 Uhr, kleines Frühstückchen   DRK Wanzleben
�6.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�7.06.�008  Stuten- und Fohlenschau    Reiterhof Müller
�8.06.�008 09:30-�9:00 Uhr, Didgeridoo- ein Bau-, Spiel- 
 und Entspannungsseminar            Volkshochschule Wanzleben
�8.06.�008   09:00 Uhr, Arbeitseinsatz             Hundesportverein Wanzleben
30.06.�008   �4:30-�6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben

Juli  
Jeden Montag  Romménachmittag  �3:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Handarbeitsnachmittag    �4:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Frauenchor Wanzleben   �9:30 Uhr  Bördegymnasium
Jeden Donnerstag Chor           �3:00 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Freitag  Sport         �4:30 Uhr Volkssolidarität Wanzleben
0�.07.�008  Bowling      Volkssolidarität Wanzleben
0�.07.�008  Seniorengymnastik   �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben  
0�.07.�008  Handarbeitsnachmittag  �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben 
03.07.�008  Spielnachmittag mit Senioren  �4:30-�6:00 Uhr  DRK Wanzleben  
04.07.�008  Zeugnisausgabe an Abschlussklassen  Sekundarschule Wanzleben
07.07.�008  Schwimmfest Kl. 5 und 6    Sekundarschule Wanzleben
07.07.�008   Volleyballturnier Kl. 7 bis 9   Sekundarschule Wanzleben
07.07.�008  Spielnachmittag mit Senioren  �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben  
08.07.�008  Seniorengymnastik   �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben 
08.07.�008  Schulfest     Sekundarschule Wanzleben
09.07.�008   Spaziergang im Volkspark – Kaffee �4:30-�6:00 Uhr  DRK Wanzleben 
09.07.�008 �4:00 Uhr, Kegelnachmittag im „Buttenkrug“ 
 in Hohendodeleben    Sozialverband Wanzleben
�0.07.�008  Kaffeenachmittag Ortsverein �5:00-�7:00 Uhr  DRK Wanzleben 
�0.07.�008  Sommerfest     Volkssolidarität Wanzleben
�4.07.�008  Spielnachmittag mit Senioren  �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben 
�5.07.�008  Seniorengymnastik  �4:30-�6:00 Uhr DRK Wanzleben 
�6.07.�008  Bingo      Volkssolidarität Wanzleben
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Informationen vom Schutz- und Gebrauchshun-
desportverein e.V. in Wanzleben
Am �9.03.�008 trafen sich die Hundefreunde unseres Vereines 
zum Frühjahrsputz und zur Vorbereitung der Qualifikationsprü-
fung zur Landesmeisterschaft, welche am ��,04,�008 stattfand. 
Für die zahlreiche Teilnahme möchten wir uns auf diesem Wege 
nochmals bei allen bedanken.

Unser nächster Arbeitseinsatz findet am �8.06.�008 auf unserem 
Platz statt.  Hiermit möchten wir alle Mitglieder dazu aufrufen, 
zahlreich an diesem Arbeitseinsatz teilzunehmen.

Unser nächster Höhepunkt wird:

Am �3.08.�008
vormittags - �. Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“
 Weitere Informationen zur Teilnahme und Durch-

führung werden im nächsten Amtsblatt der VGem 
„Börde“ Wanzleben bekannt gegeben.

abends -   Vereinsfeier

Auch sind alle interessierten Bürger und Bürgerinnen eingela-
den an den Trainingsveranstaltungen teilzunehmen, um unsere 
Arbeit im Verein kenn zu lernen.

Unsere Trainingszeiten sind:         Samstag ab �6:00 Uhr

Im Namen des Vorstandes

Burkhard Franz

Schutz- und Gebrauchshundesportverein e. V. 
Wanzleben lädt ein
Der Schutz- und Gebrauchshundesportverein e.V. Wanzleben 
lädt am �3. August �008 alle Hundefreunde aus Wanzleben und 

Umgebung zum �. Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“ 
ein. Bei diesem Wettbewerb ist es völlig egal, ob ihr vierbeiniger 
Freund groß oder klein ist, im Besitz einer Ahnentafel ist oder 
nicht. Jeder Hund wird an diesem Tag bewertet. Voraussetzung 
ist natürlich, dass er gesund ist und eine gültige Tollwutimp-
fung hat. 

An diesem Tag erwartet die Zuschauer und Teilnehmer auf dem 
Hundeplatz ein abwechselungsreiches Programm. Begonnen 
wird um �0.00 Uhr mit der Anmeldung der Hunde. Ab ��.00 
Uhr erfolgt die Vorstellung der teilnehmenden Hunde und deren 
Bewertung. Nach der Bewertung geht es in die Mittagspause. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Im Anschluss daran erfol-
gen Hundevorführungen.
Hierzu ist natürlich auch jeder Teilnehmer eingeladen, der mit 
seinem Hund ein kleines Kunststück vorführen kann. Höhe-
punkt dieses Veranstaltungsteiles wird auch die Ermittlung des 
schnellsten Hundes über eine Strecke von 50 Metern sein.

Während der Vorführung erfolgt die Auswertung des Wettbe-
werbes zur „Wahl des schönsten Hundes“. 
Jeder Teilnehmer erhält mit seinem Hund eine Urkunde.

Abends findet eine gesellige Vereinsfeier statt, an der natürlich 
auch die Teilnehmer des Schönheitswettbewerbes und Gäste 
teilnehmen können.

Das Startgeld für den Wettbewerb „Wahl des schönsten Hun-
des“ beträgt 5,00 EUR und ist am Tag der Veranstaltung bei der 
Anmeldung des Hundes zu entrichten.

Im Interesse einer vorausschauenden Planung dieser Veran-
staltung bitten wir um eine schriftliche Anmeldung bis zum 
�0.08.�008. Hierzu kann das vorgefertigte Formular verwendet 
werden. Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu senden bzw. 
kann auch persönlich in den Briefkasten gesteckt werden: Herr 
Lothar Sachse, Bahnhofstraße �8, 39�64 Wanzleben.

Absender:       ____________________________________

     ____________________________________

  ____________________________________

Herr 
Lothar Sachse
Bahnhofstraße �8,  39�64 Wanzleben

Anmeldung zum Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“

Name des Hundeführers  ________________________________________________

Name des Hundes  ________________________________________________

Rasse    ________________________________________________

Wurftag    ________________________________________________

Telefon Nummer   ________________________________________________

Datum/Unterschrift  ________________________________________________
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Projekt „Jugend für Jugend“
Lehrstellen

Zusammen mit unserer Hilfe, findet ihr bestimmt das 
Richtige!

Wir unterstützen euch nicht nur bei der Suche nach einem ge-
eigneten Ausbildungsplatz, wir unterstützen euch auch bei der 
Zusammenstellung eurer Bewerbungsunterlagen und bereiten 
euch auf anstehende Vorstellungsgespräche vor.

Des weiteren haben wir eine Datenbank erstellt, in der wir euch 
freie Ausbildungsstellen anbieten können. Wir haben inzwischen 
933 freie Stellen für das Jahr �008. Für das Jahr �009 stehen �9 
freie Stellen zur Verfügung. 

Ihr müsst uns nur anrufen oder einfach vorbei kommen.  
Unsere Telefonnummer ist: 039209 60898!!!

Wir sind:  Anett Busch
 Antje Denecke
 Jana Hort
Öffnungszeiten:  Montag – Donnerstag 7:30 Uhr bis �6:00 Uhr 
 Freitag 7:30 Uhr bis �3:30 Uhr
Adresse:  IPQ
 Projekt „Jugend für Jugend“
 Schulstraße �5,  39�64 Wanzleben 
 www.freie-azubi-stellen.de

Benefizkonzert zur Rettung der Seehäuser St. 
Laurentius Kirche

Der Förderverein „Seehäuser Kirchen e.V.“ setzt sich seit Jahren 
für den Erhalt und die Rettung der Seehäuser Kirchen ein.
Insbesondere die St. Laurentius Kirche, die seit langer Zeit eine 
Bauruine ist und auf Grund des Zustandes nicht mehr genutzt 
werden kann, stellt für den Förderverein eine besondere Heraus-
forderung dar. Gegenwärtig wird eine aktuelle Bestandsanalyse 
durchgeführt, um daraus Maßnahmen der Rettung ableiten zu 
können. 
Weiterhin gibt es unterschiedliche Nutzungskonzepte, die nach 
erfolgter Sanierung die Nutzung der Kirche wieder zulassen. 
Um weitere Möglichkeiten der Finanzierung dieses ehrgeizigen 
Zieles zu erschließen, wurde durch den Förderverein ein Bene-
fizkonzert zu Gunsten der Rettung der Kirche organisiert.
Dazu ist es gelungen, das Magdeburger Fagottquintett „Die 
vier Grobiane und eine Dame“ zu gewinnen.
Das Konzert, zu dem Interessierte recht herzlich eingeladen 
sind, findet am 28.06.2008 um 16:00 Uhr in der Seehäuser 
St. Pauls Kirche statt.
Im Anschluss an das Konzert sind alle Gäste eingeladen sich bei 
einem Imbiss über den aktuellen Stand der „Rettungsarbeiten“ 
aber auch über die St. Pauls Kirche informieren zu lassen.

Der Förderverein „Seehäuser Kirchen e. V.“

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden
Groß Rodensleben, Klein Rodensleben, Hohendodeleben, Domersleben und
Schleibnitz in der Zeit vom  16.06.08 bis 16.07.08
    
Mo �6.06. �7:30 Uhr Jungbläserprobe in Gr. Rodensleben
   �8:30 Uhr Posaunenchorprobe in Gr. Rodensleben.
Di �7.06. 09:30 Uhr Seniorentanz in Gr. Rodensleben
Mi �8.06. �9:00 Uhr Bibelkreis  in Gr. Rodensleben
Fr �0.06. �9:30 Uhr Lektorenseminar in Hohendodeleben
Sa ��.06. ab �0:00 Uhr Kreis-Kleinkinder-Kirchentag in Langenweddingen
   �8:00 Uhr  Vortrag von Dr. Ingo Westphal in Gr. Rodensleben anschließend Ulla Meinecke 
    und Mittelaltermusik auf dem Pfarrhof   
So  ��.06.  09:00 Uhr  Gottesdienst  in Domersleben
   �0:00 Uhr Gottesdienst in Schleibnitz
   �4:00 Uhr Gottesdienst in Gr. Rodensleben
   �6:00 Uhr  Gottesdienst in Klein Rodensleben
Mo �3.06. �7:30 Uhr Jungbläserprobe in Groß Rodensleben
   �8:30 Uhr Posaunenchorprobe in Gr. Rodensleben 
Di �4.06. 09:30 Uhr Seniorentanz in Gr. Rodensleben
Mi �5.06. �4:00 Uhr Nachmittagskreis in Gr. Rodensleben
   �3:40 Uhr Abholg. z. Nachmittagskreis Kl. Rodensleben
Sa �8.06. ab 08:00 Uhr Gemeindefahrt zum Kloster Helfta
So        �9.06. �0:00 Uhr Taufgottesdienst in Klein Rodensleben
Mo 30.06. �7:30 Uhr  Jungbläserprobe in Gr. Rodensleben
   �8:30 Uhr  Posaunenchorprobe in Gr. Rodensleben
Di 0�.07. 09:35 Uhr Tanz mit Pfr. Kirch in Gr. Rodensleben
Mi 0�.07. �9:00 Uhr Bibelstunde in Gr. Rodensleben
Sa 05.07. �7:00 Uhr Gottesdienst in Hemsdorf
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So  06.07. 09:00 Uhr Gottesdienst in Domersleben
   �0:00 Uhr Gottesdienst in Hohendodeleben
   �7:00 Uhr Sommermusik-Gottesdienst in Groß Rodensleben anschließend Grillabend 
Mo  07.07. �4:30 Uhr Frauenkreis in Hohendodeleben
   �4:00 Uhr  Abholung von Domersleben
   �4:�0 Uhr Abholung von Schleibnitz
   �7:30 Uhr Jungbläserprobe in Gr. Rodensleben
   �8.30 Uhr Posaunenchorprobe in Gr. Rodensleben
Di  08.07. 09:30 Uhr Tanz mit Pfr. Kirch in Gr. Rodensleben
Mi  09.07. �9:00 Uhr Bibelstunde in Gr. Rodensleben
Do   �0.07. - Sa  ��.07.  von �0:00 bis �6:00 Uhr
    KINDER-KIRCHEN-FERIENCLUB in Gr. Rodensleben
So  �3.07. �0:00 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss des Kinderferienclubs
    zentral für alle Gemeinden in Gr. Rodensleben
Mi  �6.07. �9:00 Uhr Bibelstunde in Gr. Rodensleben

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden Seehausen,
Dreileben, Klein Wanzleben und Remkersleben

Mo �6.06.  �4.00 Uhr Seniorenkreis in Remkersleben
   �5.00 Uhr Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr Chorprobe in Seehausen
Di �7.06.  �4.30 Uhr Flötenunterricht in Seehausen
   �7.00 Uhr Kindertreff in Klein Wanzleben
Mi �8.06.  �4.00 Uhr Seniorenkreis in Seehausen
Do �9.06.  �6.00 Uhr Kindertreff in Remkersleben
Fr �0.06.  �6.30 Uhr Spielenachmittag für Kinder und Eltern in Seehausen
Mo �3.06.  �5.00 Uhr Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr Chorprobe in Seehausen
Di �4.06.  �4.30 Uhr Flötenunterricht in Seehausen
   �7.00 Uhr Kindertreff in Klein Wanzleben
Mi �5.06.  �6.�5 Uhr Kinderchor in Seehausen
                                     �7.�5 Uhr Flötengruppe in Seehausen
   �9.00 Uhr Mütterkreissommerfest in Seehausen
Do �6.06.  �0.00 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim Klein Wanzleben
   �6.00 Uhr Kindertreff in Remkersleben
Sa �8.06.  �6.00 Uhr Benefizkonzert  mit den 4 Grobianen in der St. Paulskirche in Seehausen
So �9.06.  09.00 Uhr Gottesdienst in Seehausen
   �0.�5 Uhr Gottesdienst in Dreileben
   �4.00 Uhr Gottesdienst in Remkersleben

Mo 30.06.  �5.00 Uhr Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr Chorprobe in Seehausen
Juli
Di 0�.07.  �4.30 Uhr Flötenunterricht  in Seehausen
                                     �7.00 Uhr Kindertreff in Klein Wanzleben
Mi 0�.07.  �4.00 Uhr Seniorenkreis in Seehausen
   �6.�5 Uhr Kinderchor in Seehausen
   �7.�5 Uhr Flötenkreis in Seehausen
Do 03.07.  �6.00 Uhr Kindertreff in Remkersleben
Sa 05.07.   �4.00 Uhr St. Floriansfest mit Ritterspielen im Kirchgarten von Seehausen
   �8.00 Uhr Feierstunde mit Andacht für
     die FFW in der St. Michaelskirche in Remkersleben
So 06.07.  �0.�5 Uhr Gottesdienst in Dreileben

�4.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Kaffeetrinken in Klein Wanzleben
Mi 09.07.  �0.00 Uhr Gottesdienst im Betreuungszentrum Kloster Meyendorf
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Bottmersdorf/ Klein Germersleben
am 0�.07. Huth, Eva zum 7�.
am 0�.07. Kühn, Marianne zum 86.
am �0.07. Götze, Brigitte zum 80.
am ��.07. Borchardt, Heinz zum 8�.
am ��.07. Zaretzke, Jutta zum 70.
am �3.07. Schaper, Hanna zum 85.
am �7.07. Hentschel, Sigrid zum 79.

Domersleben
am 0�.07. Bedau, Horst zum 75.
am 05.07. Bartels, Lisette zum 78.
am 06.07. Seidel, Jeannette zum 74.
am 07.07. Stilzebach, Lieselotte zum 7�.
am 09.07. Koch, Katharina zum 79.
am �0.07. Wernstedt, Erich zum 83.
am ��.07. Stelter, Waltraut zum 7�.
am ��.07. Lüning, Vera zum 74.
am ��.07. Spauke, Ursula zum 74.
am �3.07. Pinkernelle, Aline zum 79.
am �3.07. Schröper, Gerhard zum 75.
am �5.07. Voigt, Karl zum 8�.
am ��.07. Spauke, Herbert zum 78.
am ��.07. Schellhase, Ernst zum 78.
am �9.07. Linke, Irma zum 88.

Dreileben
am 0�.07. Richter, Lieselotte zum 80.
am 08.07. Matzey, Paul zum 83.
am �6.07. Köhler, Georg zum 73.
am �6.07. Masuhr, Siegfried zum 70.
am ��.07. Stiemer, Günther zum 7�.
am ��.07. Söder, Otto zum 7�.
am �6.07. Mattig, Sonja zum 77.
am 3�.07. Wilke, Reinhard zum 70.

Eggenstedt
am 0�.07. Falke, Wolfgang zum 75.
am 06.07. Hosang, Günther zum 76.
am 07.07. Hosang, Edith zum 7�.
am ��.07. Beck, Margarete zum 84.
am �5.07. Seeling, Gerda zum 85.
am ��.07. Lüttschwager, Horst zum 74.
am �3.07. Wilke, Hanna zum 74.
am �9.07. Pietsch, Elisabeth zum 74.
am 3�.07. Voigt, Axel zum 73.

Groß Rodensleben
am 08.07. Köhler, Helmut zum 76.
am �0.07. Groß, Christa zum 77.
am �4.07. Brambora, Kurt zum 76.
am �4.07. Harder, Günter zum 74.

Die Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ 
Wanzleben übermittelt den Jubilaren für 
den Monat Juli 2008 Glückwünsche zu 
ihrem Ehrentag und alles Gute für den 
weiteren Lebensweg.

am �5.07. Heidecker, Erich zum 7�.
am �5.07. Schisanowski, Ursula zum 78.
am �0.07. Nachtweide, Vera zum 73.
am �4.07. Hollburg, Hans Joachim zum 7�.
am �5.07. Schindler, Gerhard zum 7�.
am �6.07. Knebel, Ursula zum 75.

Hohendodeleben
am 0�.07. Thiers, Heinz zum 8�.
am 0�.07. Klinnert, Ingeborg zum 73.
am 05.07. Zimpel, Erika  zum 7�.
am 08.07. Lüning, Heinz zum 8�.
am 09.07. Mensing, Anni zum 85.
am �0.07. Schulze, Ingrid zum 7�.
am ��.07. Rosenburg, Aderhold zum 84.
am �3.07. Coerdt, Alfred zum 75.
am �8.07. Berheine, Hanna zum 73.
am �8.07. Kadanik, Ingrid zum 7�.
am ��.07. Franke, Gisela zum 8�.
am ��.07. Herms, Hanna zum 83.
am �3.07. Pausch, Hans zum 79.
am �4.07. Ackermann, Inge zum 8�.
am �7.07. Schneider, Josef zum 7�.
am �9.07. Coerdt, Doris zum 70.

Klein Rodensleben
am 0�.07. Kahle, Elfriede zum 73.
am 06.07. Nawrocki, Helga zum 80.
am �4.07. Rohde, Lieselotte zum 79.
am 30.07. Müller, Gerold zum 7�.
am 3�.07. Hermann, Erika zum 75.

Klein Wanzleben
am 0�.07. Sambale, Manfred zum 70.
am 0�.07. Standfuß, Irmgard zum 78.
am 0�.07. Standfuß, Lieselotte zum 73.
am 0�.07. Weber, Anna zum 86.
am 03.07. Parsiegla, Heinz zum 8�.
am 03.07. Ferchland, Eva zum 73.
am 05.07. Wipper, Irene zum 7�.
am 07.07. Düe, Lucia zum 85.
am 07.07. Gerlinger, Waltraud zum 77.
am 07.07. Markworth, Dieter zum 78.
am 08.07. Pfennigsdorf, Horst zum 77.
am 08.07. Pinkernelle, Frieda zum 9�.
am �0.07. Hirschfeld, Vera zum 74.
am �0.07. Nowak, Käthe zum 78.
am �3.07. Baumgarten, Werner zum 7�.
am �3.07. Schmidt, Otto zum 74.
am �6.07. Halley, Ella  zum 86.
am �7.07. Pilz, Hannelore zum 7�.
am �9.07. Zümpel, Günter zum 7�.
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am �0.07. Thorwarth, Ursula zum 84.
am �0.07. Rüster, Karl Heinz zum 79.
am ��.07. Dr. Bachmann, Lothar zum 83.
am ��.07. Meyer, Hannelore zum 7�.
am �4.07. Sabisch, Hildegard zum 83.
am �4.07. Lochmann, Gudrun zum 90.
am �5.07. Bachmann, Edeltraut zum 76.
am �5.07. Schöne, Dieter zum 73.
am �6.07. Werner, Sigrid zum 75.
am �7.07. Hinze, Albert zum 88.
am 3�.07. Scheibler, Renate zum 7�.

Seehausen
am 05.07. Böhnke, Wolfgang zum 75.
am 05.07. Weihe, Gerhard zum 7�.
am 07.07. Gödecke, Ilse zum 8�.
am 07.07. Nimmergut, Ruth zum 75.
am 07.07.  Kowalke, Karl Heinz zum 7�.
am �0.07. Bührig, Christa zum 86.
am �0.07. Bosse, Walter zum 83.
am �0.07. Jahn, Ursula zum 7�.
am ��.07. Oeltze, Horst zum 74.
am ��.07. Rieck, Ingeborg zum 78.
am �4.07. Rothmann, Lieselotte zum 86.
am �6.07. Friedrich, Gerda zum 7�.
am �7.07. Korth, Heinrich zum 70.
am �3.07. Skuballa, Georg zum 73.
am �5.07. Lörke, Werner zum 75.
am �6.07. Saft, Erich zum 88.
am �6.07. Nickel, Elise zum 83.
am �7.07. Richter, Karl zum 70.
am �9.07. Pankonin, Rolf zum 7�.
am 3�.07. Riemann, Lieselotte zum 77.

Wanzleben/ Schleibnitz/ Blumenberg/ Buch/ 
Stadt Frankfurt
am 0�.07. Brozek, Franz zum 94.
am 0�.07. Rohrberg, Elisabeth zum 79.
am 0�.07. Wegner, Erika zum 79.
am 04.07. Mechta, Elly zum 8�.
am 04.07. Braune, Karl Heinz zum 78.
am 05.07. Busse, Jutta zum 76.
am 05.07. Neumann, Günter zum 74.
am 05.07. Flockenhaus, Gisela zum 74.
am 05.07. Wartner, Ursula zum 7�.
am 06.07. Wrana, Frieda zum 88.

am 06.07. Tappe, Herta zum 80.
am 06.07. Schütze, Ingeborg zum 79.
am 06.07. Sasse, Margot zum 7�.
am 07.07. Schindler, Otto zum 75.
am 08.07. Hedenius, Rosemarie zum 73.
am 08.07. Liebig, Günter zum 7�.
am �0.07. Braumann, Gerhard zum 7�.
am �0.07.  Unger, Reinhard zum 70.
am ��.07. Heinecke, Gudrun zum 7�.
am ��.07. Gleisberg, Paul zum 84.
am ��.07. Olma, Irmgard zum 80.
am �3.07. Konrad, Lieselotte zum 77.
am �4.07. Röhr, Erika zum 76.
am �5.07. Münch, Gertrud zum 78.
am �6.07. Bierschenk, Werner zum 79.
am �6.07. Junghans, Edelgard zum 7�.
am �7.07. Kärsten, Marie Louise zum 78.
am �7.07. Wlodarczyk, Giesela zum 78.
am �7.07. Anklam, Erich zum 76.
am �8.07. Zeiske, Wolfgang zum 77.
am �8.07.  Lingner, Margarete zum 75.
am �8.07. Becker, Heinz zum 7�.
am �8.07. Matthies, Wiltrud zum 87.
am �9.07. Haase, Erika zum 83.
am �0.07. Fiebe, Friedhelm zum 77.
am �0.07. Seeling, Gertrud zum 7�.
am ��.07. Glück, Hildegard zum 88.
am ��.07. Pohlmann, Rudi zum 75.
am ��.07. Filbry, Hildegard zum 86.
am �3.07. Jentzsch, Werner zum 80.
am �3.07. Ewald, Elisabeth zum 76.
am �3.07. Deichsel, Edeltraud zum 73.
am �3.07. Schigg, Horst zum 7�.
am �4.07. Lautsch, Elvira zum 7�.
am �4.07. Peschek, Rudolf zum 7�.
am �5.07. Schulz, Dieter zum 70.
am �5.07. Schicktanz, Anna zum 9�.
am �6.07. Klinder, Wera zum 75.
am �6.07. Reichert, Georg zum 85.
am �7.07. Spiegel, Ilse zum 8�.
am �7.07. Hupka, Adelheid zum 73.
am �7.07. Dr. Junghans, Erhard zum 7�.
am �8.07. Block, Karin zum 74.
am �9.07. Egeling, Gerda zum 8�.
am �9.07. Schick, Helene zum 78.
am 3�.07. Schäfer, Kurt zum 7�.

Schmunzelecke
Der Englische Austausch-Schüler: „Ist prügeln und schlagen eigentlich dasselbe?“ - „Ja, sicher!“ - 
„Und warum lachen immer alle, wenn ich sage, es hat zwölf geprügelt?“

Wir, die Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ Wanzleben,
gratulieren nachträglich 

Frau Anneliese und Herrn Otto Hochbaum
aus Groß Rodensleben

recht herzlich zur
„Diamantenen Hochzeit“

und wünschen für den weiteren
gemeinsamen Lebensweg alles Gute.
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